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 NEONRÖHREN

 Gegenstand der Versicherung sind die Glasröhren der Anlage.

 Die  Versicherung  erstreckt  sich nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die Glasversicherung
 auf alle Schäden, die  in  einem Zerbrechen der Glasröhren durch ein auf sie von außen wirkendes Er-
 eignis bestehen. Schäden  an  den  sonstigen (metallischen, maschinellen) Teilen der Anlage und ent-
 sprechende Folgeschäden an den  Leuchtröhren selbst sowie natürliche Abnützung (Absterben der Röhre)
 gehen nicht zu Lasten des Versicherers.
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